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Gemeinde Ganderkesee Ganderkesee, 20.09.2022
Der Bürgermeister

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 101 –
„Für ein Gebiet zwischen Bundesstraße 75, Matthias-Claudius-Weg und Brüninger Weg“

-Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)-

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 101
mit örtlichen Bauvorschriften wird einschließlich Begrün-
dung öffentlich ausgelegt. Durch das Bauleitplanverfahren
wird der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 101 – „Für
ein Gebiet zwischen Bundesstraße 75, Matthias-Claudius-
Weg und Brüninger Weg“ geändert. Durch die Änderung
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Nachverdichtung innerhalb der Ortslage Brüninger Weg
geschaffen. Der Geltungsbereich der Planung ist im nach-
stehenden Lageplan gekennzeichnet (Kartengrundlage:
Geobasisdaten der LGLN).

Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 10.10.2022 bis ein-
schließlich 11.11.2022 im Rathaus Ganderkesee, Mühlen-
straße 2, Zimmer 208 zu den üblichen Geschäftszeiten:

montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr
zusätzlich montags und dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr
bzw. donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Sofern beabsichtigt ist, die Unterlagen vor Ort einzusehen,
wird auf Grund der COVID-19-Pandemie ausdrücklich
empfohlen, telefonisch unter 04222/44-602 oder per Email
unter m.eggers@ganderkesee.de einen Termin abzustim-
men. Es wird ergänzend die Möglichkeit angeboten, die
Inhalte der beabsichtigten Änderung des Bebauungsplans
Nr. 101 telefonisch zu erörtern. Die Planunterlagen können
während des vorgenannten Zeitraumes zusätzlich unter
folgender Adresse über das Internet eingesehen werden:

https://www.gemeindeganderkesee.de/
bauleitplanverfahren.html

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei
der Gemeinde abgegeben werden. Nicht fristgemäß ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Das
Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 101 erfolgt
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Eine Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gem. § 13a Abs. 2
Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB nicht durchge-
führt. Sofern bei der Abgabe von Stellungnahmen in die-
sem Bauleitplanverfahren personenbezogene Daten verar-
beitet werden, erfolgt dies auf der Grundlage von Artikel 6
Abs. 1 Buchstabe e der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB. Personen-
bezogene Daten werden unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen und nur zum Zwecke des Bau-
leitplanverfahrens verarbeitet. Weitere Informationen zum
Datenschutz liegen mit den Planunterlagen öffentlich aus.

Ralf Wessel
Der Bürgermeister

1. Am Sonntag, dem 09. Oktober 2022 findet die
Wahl zum Niedersächsischen Landtag

statt.
Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
2. Die Gemeinde Ganderkesee ist in 32 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum
18. September 2022 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in
demWahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie
eingetragen ist.
Die Wählerinnen/Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzu-
bringen und ihren Personalausweis oder Reisepass bereitzuhalten. Sie haben
sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/Jeder Wähler
erhält am Wahltag im zuständigen Wahlraum einen amtlichen Stimmzettel
ausgehändigt.
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält in der Reihenfolge der Wahlvorschlagsnummern
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerbe-

rinnen/Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe
der Partei, ggf. auch ihrer Kurzbezeichnung, bei Bewerberinnen/
Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, die Bezeichnung
„Einzelbewerberin/Einzelbewerber“ und rechts von dem Namen jeder
Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung.

b) für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, ggf. auch ihre Kurzbezeichnungen, und jeweils
die Namen der ersten drei Bewerberinnen/Bewerber der zugelassenen
Landeswahlvorschläge und links von der Parteibezeichnung einen Kreis
für die Kennzeichnung.

4. Die Wählerin/Der Wähler gibt
die Erststimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem linken Teil des Stimm-
zettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem
Bewerber sie gelten soll,
und die Zweitstimme in der Weise, dass sie/er auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Landeswahlvorschlag sie
gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vomWähler in einer Wahlkabine des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekenn-

zeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass
die Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt werden kann.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes
möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich
der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude
jede Beeinflussung der Wählerinnen/Wähler durch Wort, Ton, Schrift, Bild
oder sonstige Darstellungen sowie jede Unterschriftensammlung verboten
(§ 24 Abs. 2 des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes – NLWG).

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl
kreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen amt-
lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amt-
lichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf demWahlbriefumschlag angegebenen
Stelle übersenden, dass er dort spätestens amWahltag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben (§ 26 Abs. 1 NLWG).
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung ist unzu-
lässig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Eine
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der
Hilfeleistung von der Wahl einer wählenden Person erlangt hat.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).

Ralf Wessel
Bürgermeister

Gemeinde Ganderkesee Ganderkesee, den 23. September 2022
Der Bürgermeister

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Ganderkesee

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

(0421) 36 36 36

nordwest-ticket.de

THEATER
KONZERTE

SPORT
MUSICALS

WIR HABEN DIE TICKETS!
Tickets im Pressehaus WESER-KURIER
und in den regionalen Zeitungshäusern

Was geschah vor
über 50 Jahren?
Verschenken Sie eine historische Zeitung!

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit im
Pressehaus, in unseren regionalen Zeitungshäusern
und im Internet unter www.weser-kurier.de/archiv
oder telefonisch unter 0421/36716616

Gottesdienst in Schierbrok

Ganderkesee-Schierbrok. Unter der Über-
schrift „Brot zum Leben“ laden die katholi-
sche St.-Michael-Gemeinde und der Bezirk
Timotheus der evangelischen Kirchenge-
meinde Ganderkesee am Sonntag, 2. Okto-
ber, um 10 Uhr zum ökumenischen Ernte-
dankgottesdienst auf den Hof der Familie
Beiersdorf-Jüchter, Sahren 1, ein. Pastoralre-
ferentin Marianne Etrich und Pastorin Julia
Klein gestalten den Gottesdienst, der Chor
sowie Fred Molde sorgen für die musikali-
sche Begleitung.

Der Hof ist von der Nutzhorner Landstraße
aus zu erreichen. Bei schönem Wetter findet
der Gottesdienst im Freien statt, bei Regen
wird er auf die Diele des Hofes verlegt. Die
Besucher sind herzlich eingeladen, ein Pick-
nick mitzubringen und nach dem Gottes-
dienst bei Musik und Schnack noch ein biss-
chen zusammenzubleiben. Die Konfirman-
den, die sich in diesen Wochen mit dem
Thema „Eine Welt“ beschäftigen, sind darü-
ber hinaus mit einem Stand fair gehandelter
Waren vertreten.

Ökumenische Feier
zum Erntedankfest

JBR

Veranstaltung am 6. Oktober

Ganderkesee. Der Umgang mit psychisch
belasteten Familien ist das Thema eines Vor-
trags mit anschließendem Workshop, den
die Psychotherapeutin Christin Frisch auf
Einladung des Präventionsrates am Don-
nerstag, 6. Oktober, in der Zeit von 17 bis 20
Uhr in der Mensa des Schulzentrums am
Steinacker anbietet. Die Veranstaltung rich-
tet sich laut Ankündigung insbesondere an
Fachkräfte aus dem Bereich Erziehung.

„Das Thema ist aktuell, da die Psyche von
Eltern und Kindern durch Corona und immer
neue Krisenmeldungen stark gefordert wird“,
heißt es vorab. Demnach seien psychische
Erkrankungen weit verbreitet und beträfen
in Deutschland inzwischen ein Drittel der er-
wachsenen Bevölkerung sowie ein Viertel al-
ler Kinder und Jugendlichen. Die Referentin
ist als leitende Psychologin sowie Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutin in Ro-
tenburg tätig.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenlos. Anmeldungen nimmt die Regio-
VHS unter Telefon 04222/44444 entgegen.

Workshop über
psychischen Stress

von Jochen Brünner

facebook.com/delmenhorster.
kurier

Ganderkesee. „Schichtwechsel“ nennt sich
ein Projekt, bei dem Menschen mit und ohne
Behinderung für einen Tag den Arbeitsplatz
tauschen. Im Rahmen eines bundesweiten
Aktionstages haben sich in dieser Woche
auch die Ganderkeseer Gemeindeverwal-
tung und die Delme-Werkstätten daran be-
teiligt. Karen Becker, Fachdienstleiterin Kin-
dertagesstätten, verbrachte einen Arbeitstag
in den Delme-Werkstätten, während Jose-
phine Seidel im Rathaus mitarbeitete.

Begeistert zeigte sich Karen Becker von der
Vielfalt bei ihrem „Kurzzeit-Arbeitgeber“.
„Ich wusste nicht, wie breit die Delme-
Werkstätten aufgestellt sind. Die Arbeit wird
hier an den jeweiligen Menschen und seine
Fähigkeiten angepasst, nicht umgekehrt.“
Zunächst war die Fachdienstleiterin mor-
gens durch den Betrieb geführt worden, wo-
bei sie die Wäscherei, die Näherei, das Zen-
trallager sowie die Bereiche Verpackung/
Montage sowie Garten- und Landschafts-
pflege kennenlernte. Die eigentliche Arbeit
begann für sie unter Begleitung von Grup-
penleiter Tim Schücke mit dem Verpacken
von zuvor genau abgezählten Schrauben, be-
vor es auf die anderen Stationen ging. „Es
hat mir richtig gutgetan, über den eigenen
Tellerrand zu schauen“, resümierte Becker
abschließend.

Den umgekehrten Weg ins Rathaus ist Jo-
sephine Seidel gegangen. Die 29-Jährige
arbeitet seit elf Jahren in verschiedenen Be-
reichen für die Delme-Werkstätten und hat
sich am Donnerstag im Fachdienst Kinder-
tagesstätten eingebracht. Gemeinsam mit
Sachbearbeiterin Ulrike Birkhof bearbeitete
sie Rechnungen und Spenden, wobei es sehr
auf die Genauigkeit ankam. Am Nachmittag
unterstützte sie die Elterngeldstelle. „Mir ge-
fällt es richtig gut“, fasste Seidel ihre Eindrü-
cke zusammen. „Als ich gefragt wurde, ob
ich beim Schichtwechsel mitmachen
möchte, habe ich sofort zugesagt. Ich hatte
richtig viel Lust dazu.“

Gegenseitiges Verständnis fördern
Besonders freute sich Seidel auch über die
persönliche Begrüßung durch Bürgermeis-
ter Ralf Wessel. „Das Projekt Schichtwechsel
ist hochspannend“, befand das Ganderkeseer
Gemeindeoberhaupt. „Es gibt die Gelegen-
heit, in eine andere Welt einzutauchen, neue
Perspektiven zu gewinnen, interessante
Menschen kennenzulernen und das gegen-
seitige Verständnis zu fördern.“

Die Delme-Werkstätten beschäftigen in
Ganderkesee etwa 250 Menschen mit und
ohne Behinderung. Dazu werden an allen 15
Standorten etwa 40 bis 50 Menschen beglei-
tet, die bereits bei externen Firmen im Ein-
satz sind. „Wir unterstützen sie mit unseren

Besuchen vor Ort“, erklärt Sozialpädagogin
Katrin Brendel. Die Auswirkungen des sich
verstärkenden Arbeitskräftemangels in vie-
len Branchen auf die Beschäftigungsmög-
lichkeiten von Menschen mit Behinderun-
gen gelte es abzuwarten. „Wir müssen da viel
umdenken und es braucht eine große Flexi-
bilität“, betont sie. „Wichtig ist es, viel zu
wechseln und neue Eindrücke und Erfahrun-
gen zu sammeln.“

Das konnte Josephine Seidel im Rathaus
ebenso wie Karen Becker in den Delme-
Werkstätten. Eine wesentliche Tätigkeit
blieb der Fachdienstleiterin am Donnerstag
allerdings verwehrt. „Gabelstapler durfte ich
nicht fahren, da ich im Gegensatz zu Jose-
phine keinen passenden Führerschein dafür
habe. Aber Sicherheit geht natürlich vor.“

Über den eigenen Tellerrand geschaut
Fachdienstleiterin Karen Becker und Josephine Seidel aus den Delme-Werkstätten tauschen für einen Tag ihre Jobs

Karen Becker, Fachdienstleiterin Kindertagesstätten, verpackte Schrauben bei den Delme-Werkstätten. FOTOS: GRUHN/GEMEINDE GANDERKESEE

von Jochen Brünner

Josephine Seidel
(Mitte) hier mit Ul-
rike Birkhof und Bür-
germeister Ralf Wes-
sel, prüfte derweil
Rechnungen im
Fachdienst Kinderta-
gesstätten.


